
Verkaufs-, Liefer- und  
Zahlungsbedingungen 01/2000 

    
A. Allgemeines 
1. Wir liefern nur zu unseren nachstehenden Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen, auch soweit 

bei ständigen Geschäftsbeziehungen später eine Bezugnahme nicht mehr ausdrücklich erfolgt. Ent-
gegenstehende Bedingungen des Kunden haben für uns keine Gültigkeit. Schweigen auf Auftrags-
bestätigungen, die auf abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden verweisen, ist nicht als Ein-
verständnis anzusehen. Mit der Annahme unserer Lieferung erklärt sich der Kunde unwiderleglich mit 
der ausschließlichen Geltung unserer Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen einverstanden. 

2. Alle von uns abgegebenen Angebote sind freibleibend. Bestellungen gelten erst als angenommen, wenn sie 
von uns schriftlich bestätigt worden sind. Unsere Auftragsbestätigung ist für den Vertragsinhalt maßgebend, 
wenn uns nicht innerhalb von 14 Tagen nach Datum unserer Auftragsbestätigung ein schriftlicher Wider-
spruch zugeht. 

3. Vor oder bei Abschluß des Vertrages getroffene Nebenabreden bedürfen in jedem Fall zu ihrer Wirksamkeit 
unseres schriftlich erklärten Einverständnisses. 

4. Zeichnungen, Abbildungen, Gewichtsangaben sowie sonstige zu dem Angebot gehörende Unterlagen sind, 
soweit nicht besonders bestätigt, nur annähernd maßgebend, Konstruktionsänderungen bleiben vorbehal-
ten. An Kostenanschlägen, Zeichnungen, Lichtbildern und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigen-
tums- und Urheberrechte vor; sie dürfen ohne unsere Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht 
werden. 

5. Werden bei Auslandsgeschäften INCOTERMS vereinbart, so gelten die von der internationalen Handels-
kammer in Paris jeweils festgelegten und veröffentlichten Definitionen. 

 
B. Preise und Zahlungen 
1. Unsere Preise verstehen sich ab Werk Pliezhausen ausschließlich Verpackung, Fracht und Versicherung. 

Den vereinbarten Preisen wird im Inland die Mehrwertsteuer in der jeweiligen gesetzlichen Höhe zuge-
schlagen. 

2. Vorbehaltlich einer anderslautenden Auftragsbestätigung sind unsere Rechnungen innerhalb von 30 Tagen 
nach Rechnungsdatum rein netto zu bezahlen. Bei Zahlung innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum 
gewähren wir 2 % Skonto. 
Reparaturen und Lohnarbeiten sind in allen Fällen sofort rein netto zu zahlen. 

3. Bei Lieferungen an Kunden mit Sitz außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder bei Lieferungen, die 
für den Export aus den vorgenannten Gebieten bestimmt sind, sind wir berechtigt, die Stellung eines unwi-
derruflichen Akkreditivs einer im Inland als Zoll- und Steuerbürgin zugelassenen deutschen Bank oder 
Sparkasse zu verlangen und die Ware nur gegen Stellung des Akkreditivs zu liefern. 

4. Die Annahme von Wechseln oder Schecks erfolgt nur zahlungshalber. Alle Kosten und Spesen für die 
Diskontierung oder Einziehung der Wechsel trägt der Kunde. 

5. Ist der Kunde Kaufmann und gehört das Geschäft zum Betrieb seines Handelsgewerbes so gerät er auch 
ohne Mahnung in Verzug; ihm gegenüber werden Verzugszinsen mit 2 % über dem jeweiligen Diskontsatz 
der Deutschen Bundesbank berechnet. Sie sind höher anzusetzen, wenn wir eine Belastung mit einem hö-
heren Zinssatz nachweisen. Der Kunde ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, daß uns als Folge des 
Zahlungsverzuges ein geringerer Schaden entstanden ist. 

6. Werden uns Umstände bekannt, die die Kreditwürdigkeit des Kunden in Frage stellen, werden alle unsere 
Forderungen sofort zur Zahlung fällig. In diesem Fall steht uns das Recht zu, ohne Rücksicht auf die Laufzeit 
angenommener Wechsel Barzahlung gegen Rückgabe der Wechsel zu verlangen. Unsere Rechte aus § 
321 BGB bleiben unberührt. 

7. Der Kunde ist nicht berechtigt gegenüber unseren Forderungen ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu 
machen oder mit Gegenansprüchen aufzurechnen, soweit sie nicht ausdrücklich von uns anerkannt oder 
rechtskräftig festgestellt sind. 

 
C. Lieferung, Gefahrübergang und Entgegennahme 
1. Der Versand erfolgt stets auf Kosten und Gefahr des Kunden. Die Lieferungen werden nur auf ausdrückli-

chen Wunsch des Kunden und auf dessen Kosten gegen Transportschäden versichert. 
2. Die Gefahr geht auf den Kunden über, sobald die Ware unser Werk verläßt, und zwar auch dann wenn, 

Teillieferungen erfolgen. Im Falle der Abholung durch den Kunden geht die Gefahr bereits mit Anzeige der 
Versandbereitschaft über. 

3. Gelieferte Gegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, vom Kunden unbeschadet 
seine Rechte aus Abschnitt F. dieser Verkaufs- Liefer- und Zahlungsbedingungen entgegenzunehmen. 

 
D. Lieferzeit 
1. Verbindliche Termine für Lieferungen oder Leistungen (Liefertermine) müssen ausdrücklich als solche 

schriftlich vereinbart werden. Eine vereinbarte Frist für Lieferungen oder Leistungen (Lieferfrist) beginnt erst 
mit Zugang unserer Auftragsbestätigung beim Kunden, jedoch nicht vor Beibringung der vom Kunden zu 
liefernden technischen Angaben, bei Auslandsaufträgen erst nach Vorliegen des Akkreditives nach Ab-
schnitt B Ziff. 3 dieser Verkaufs- Liefer- und Zahlungsbedingungen. 
Nach Vertragsabschluß vereinbarte Änderungen oder Erweiterungen des ursprünglichen Auftragsumfanges 
verlängern bzw. verschieben die ursprünglichen Lieferfristen bzw. -termine angemessen. 

2. Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder 
die Versandbereitschaft mitgeteilt ist. Teillieferungen sind zulässig. 

3. Der Kunde kann zwei Wochen nach Überschreitung eines unverbindlichen Liefertermins oder einer 
unverbindlichen Lieferfrist uns schriftlich auffordern binnen angemessener Frist zu liefern. Mit dieser Mah-
nung geraten wir in Verzug. 
Geraten wir in Verzug, ist der Kunde verpflichtet, uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu setzen und 
diese mit einer Ablehnungsandrohung zu verbinden. Nach fruchtlosem Ablauf der Nachfrist ist er berech-
tigt, vom Vertrag zurückzutreten. 

4. Liefer- und Leistungsstörungen aufgrund höherer Gewalt oder infolge von Arbeitskämpfen, behördlichen 
Eingriffen, Betriebstörungen, Materialbeschaffungs- oder Energieversorgungsschwierigkeiten oder sonst 
unvorhersehbaren außergewöhnlichen und unverschuldeten Umständen, jeweils gleichgültig, ob diese 
Umstände in unserem Unternehmen oder bei unseren Unterlieferanten eintreten, verlängern die Lieferzeit 
um die Dauer der Behinderung. Hiervon nicht erfaßt sind Fälle, in denen wir unsere terminliche Verpflich-
tung trotz Vorhersehbarkeit dieser Umstände eingegangen sind, oder mögliche und zumutbare Maßnah-
men zur Verhinderung oder Abwendung den Leistungsstörung nicht ergriffen haben oder in denen die Be-
hinderung selbst von uns verschuldet ist. 
Entsprechend den vorgenannten Bestimmungen sind die genannten Umstände auch dann nicht von uns zu 
vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzuges eintreten. Beginn und Ende derartiger 
Hindernisse wird in wichtigen Fällen der Lieferer dem Besteller baldmöglichst mitteilen.  

5. Wenn dem Kunden wegen einen Verzögerung, die von uns zu vertreten ist, ein Schaden erwächst, so ist er 
zum Schadensersatz berechtigt. Die Höhe des Schadensersatzes ist begrenzt auf 1/2 % für jede volle Wo-
che des Verzuges - einzelne Tage bruchteilig -, höchstens 5 % des Vertragswerts desjenigen Teils der Ge-
samtlieferung, der infolge des Verzuges nicht rechtzeitig oder nicht zweckdienlich benutzt werden kann. 
Hiervon unberührt bleibt unsere Haftung nach Abschnitt G, Ziff. 2 und 3 dieser Verkaufs-, Liefer-, und Zah-
lungsbedingungen. 

E. Eigentumsvorbehalt 
1. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung aller unserer Forderungen aus der Geschäftsver-

bindung mit dem Kunden unser Eigentum (Vorbehaltsware), auch wenn die einzelne Ware bereits bezahlt 
worden ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum als Sicherung für unsere Saldoforde-
rung. 

2. Bis zum Eigentumsübergang hat der Kunde den Liefergegenstand gegen Diebstahl, Bruch-, Feuer, Wasser 
und sonstige Schäden zu versichern. Der Kunde tritt bereits jetzt alle Rechte aus den Versicherungsverträgen 
und seine Ansprüche gegen deren Versicherer an uns ab. Wir nehmen die Abtretung an. 

3. Der Kunde darf die Vorbehaltsware weder verpfänden noch zur Sicherheit übereignen. Bei Pfändungen 
sowie Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen hat uns der Kunde unverzüglich zu benachrichtigen. 

4. Kommt der Kunde mit einer Zahlungsfrist oder der Einlösung fälliger Wechsel oder Schecks ganz oder 
teilweise in Verzug oder verhält er sich in sonstiger Weise vertragswidrig, so sind wir zur Rücknahme der 
Eigentumsvorbehaltsware nach Mahnung berechtigt. 
Dies gilt auch, wenn beim Kunden eine Überschuldung oder Zahlungseinstellung vorliegt, die Eröffnung 
eines Vergleichs- oder Konkursverfahrens über sein Vermögen beantragt wird oder sonst eine wesentliche 
Verschlechterung seinen wirtschaftlichen Verhältnisse eintritt. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbe-
halts sowie eine Pfändung der Liefergegenstände durch uns gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 

5. Ist unser Kunde gewerbsmäßig mit dem Weiterverkauf der Liefergegenstände beschäftigt, so ist er berech-
tigt, die Liefergegenstände im ordentlichen Geschäftsgang zu seinen normalen Bedingungen weiterzuver-
äußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Für den Fall der Weiterveräußerung wird uns bereits jetzt 
die Forderung aus dem entsprechenden Rechtsgeschäfts in Höhe unseres Rechnungswertes abgetreten. Wir 
nehmen die Abtretungserklärung hiermit an. 
Zur Einziehung diesen Forderungen ist der Kunde auch nach der Abtretung bis zu unserem jederzeit zuläs-
sigen Widerruf ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; 
jedoch verpflichten wir uns, die Forderungen nicht einzuziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Wir können jederzeit verlangen, daß der Kunde uns die 
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekanntgibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben 
macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 

6. Wird Eigentumsvorbehaltsware zusammen mit anderen Waren, die uns nicht gehören, vom Kunden 
weiterverkauft, so wird uns bereits jetzt die Forderung des Kunden gegen den Abnehmer in Höhe des zwi-
schen uns und dem Kunden vereinbarten Lieferpreises abgetreten. Verarbeitung oder Umbildung der 
Eigentumsvorbehaltsware erfolgen stets für uns, ohne daß wir damit eine Verpflichtung übernehmen. Im 
Falle der Weiterverarbeitung oder Verbindung mit von Dritten gelieferten Gegenständen verbleibt uns das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Werte der von uns gelieferten Ware zu der neuen Sa-
che. 7. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherungen insoweit freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden 
Forderungen um mehr als 20 % übersteigt. 

 
F. Gewährleistung und Mängelrüge 
1. Der Kunde hat die gelieferte Ware unverzüglich nach Empfang sorgfältig zu prüfen. Beanstandungen 

wegen unvollständiger oder unrichtiger Lieferung oder wegen erkennbarer Mängel sind unverzüglich, spä-
testens 10 Tage nach Empfang, schriftlich bei uns geltend zu machen. Andere Mängel sind unverzüglich 
nach Feststellung zu rügen. 

2. Wir gewährleisten  eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Liefergegens-
tandes in Werkstoff und Werkarbeit während der Dauer von 6 Monaten nach Inbetriebnahme. Wird der 
Liefergegenstand binnen einer Frist von 6 Monaten nach Lieferung nicht in Betrieb genommen, beginnt die 
Gewährleistung spätestens zu diesem Zeitpunkt.  

3. Im Falle mangelhafter Lieferung bzw. Leistung hat der Kunde nach unserer Wahl Anspruch auf Nachbesse-
rung oder kostenlose Ersatzlieferung. Teile, die ersetzt werden sollen, sind grundsätzlich an uns einzusen-
den. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über. Ersetzt werden nur solche Teile, die einen Fehler im 
Werkstoff oder der Werkarbeit aufweisen und die durch diesen Fehler trotz sachgemäßer Behandlung des 
Liefergegenstandes zwangsläufig beschädigten Teile.  Eine Nachbesserung bei Werkleistungen können wir 
auch durch Herstellung eines neuen Werkes vornehmen. Bei Fehlschlagen auch der Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises bzw. Werklohnes (Minde-
rung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandelung) verlangen. Eine Wandelung ist ausgeschlos-
sen, wenn der Mangel den Wert oder die Tauglichkeit der Sache bzw. des Werkes nur unerheblich mindert. 

4. Kommen wir mit der Nachbesserung oder Ersatzlieferung in Verzug, kann der Kunde nach fruchtlosem 
Ablauf einer schriftlich gesetzten und mit einer Ablehnungsandrohung verbundenen Nachfrist dieselben 
Rechte geltend machen. Unberührt bleibt unsere Haftung nach Abschnitt G, Ziff. 2 und 3 dieser Verkaufs-, 
Liefer- und Zahlungsbedingungen.  Für Fremderzeugnisse beschränkt sich die Haftung des Lieferers auf die 
Abtretung der Haftungsansprüche, die ihm gegen den Lieferer des Fremderzeugnisses zustehen. Bei Ferti-
gung nach Zeichnung des Bestellers haftet der Lieferer nur für die zeichnungsgemäße Ausführung. 

5. Von den durch die Nachbesserung bzw. Ersatzlieferung entstehenden unmittelbaren Kosten  trägt der 
Lieferer – insoweit als sich die Beanstandung als berechtigt herausstellt – die Kosten des Ersatzstückes, 
einschließlich des Versandes. Im übrigen trägt der Besteller die  Kosten. 

6. Schadensersatzansprüche, auch solche auf Ersatz mittelbarer Schäden, sind ausgeschlossen. Eine Haftung 
für zugesicherte Eigenschaften im Sinne des § 463 BGB wird nur übernommen, wenn der Besteller durch 
die ausdrückliche schriftliche Zusicherung gerade gegen Schäden der eingetretenen Art abgesichert werden 
sollte. 

7. Eine Gewährleistung scheidet aus, wenn unser Liefergegenstand eigenmächtig demontiert, insbesondere 
durch Einbau von fremden Teilen, verändert worden ist, und nicht ausgeschlossen werden kann, daß der 
Fehler hierauf zurückzuführen ist. Weiterhin wird keine Gewähr übernommen für Schäden, die aus nach-
folgenden Gründen entstanden sind: Ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage 
bzw. Inbetriebnahme durch den Besteller oder Dritte, natürliche Abnützung, fehlerhafte oder nachlässige 
Behandlung, ungeeignete Betriebsmittel, chemische, elektrochemische oder elektrische Einflüsse, sofern sie 
nicht auf Verschulden des Lieferers zurückzuführen sind. 

8. Wir können die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Kunde mit seinen Verpflichtungen in 
Verzug ist. Ein Zurückbehaltungsrecht wegen etwaigen Liefermängel bis zum doppelten Betrag der Nach-
besserungskosten wird hierdurch nicht berührt. 

 
G. Haftung 
1. Schadensersatzansprüche des Kunden aus Vertrag, Unmöglichkeit der Leistung, wegen Nichterfüllung, aus 

positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsschluß und aus unerlaubter Handlung sind - insbe-
sondere hinsichtlich den Folgeschäden – ausgeschlossen. 

2. Unberührt bleibt unsere Haftung für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz, ferner für zugesicherte 
Eigenschaften sowie in allen Fällen, in denen uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

3. Für die schuldhafte Verletzung wesentlicher Vertragspflichten im Sinne von § 9 Abs. 2 Nr. 2 des AGB-
Gesetzes haften wir auch im Falle einfacher Fahrlässigkeit hin zur Höhe der Deckungssumme unserer Haft-
pflichtversicherung, mindestens jedoch bis zu einem Betrag von 500.000,- Euro. 

 
H. Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht 
1. Ausschließlicher Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist unser Firmensitz 72124 Pliezhausen. Soweit unsere 

Kunden Vollkaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches sind, wird Reutlingen als Gerichtsstand verein-
bart. Dies gilt nicht für das Mahnverfahren. Wir sind jedoch auch berechtigt, Ansprüche an jedem anderen 
gesetzlichen Gerichtsstand geltend zu machen. 

2. Die Rechtsbeziehungen zu unserem Kunden unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
I. Änderungen, Unwirksamkeitsklausel 
1. Änderungen dieser Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen oder sonstiger vertraglicher Abreden sind 

schriftlich niederzulegen. 
2. Sollten einzelne Teile dieser Verkaufsbedingungen durch Gesetz oder Einzelvertrag entfallen, so wird die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. 
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